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Verbandssatzung des 
Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Sondersfelder 

Gruppe 
 
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Sondersfelder 
Gruppe beschließt gem. Art. 46 Abs. 1 i. Verb. m. Art. 60 Abs. 4 des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (KommZG) vom 12.7.1966 (GVBl. S. 218, ber. S. 314) 
folgende 
 
 
 

V  e  r  b  a  n  d  s  s  a  t  z  u  n  g  : 
 
 

 
I. Allgemeine Bestimmungen 
 

 
§ 1 

Name, Sitz 
 
(1) Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband zur Wasserversorgung der 

Sondersfelder Gruppe“. 
 
(2) Er hat seinen Sitz in Freystadt. 

 
 

§ 2 
Verbandsmitglieder, räumlicher Wirkungskreis 

 
(1) Verbandsmitglieder sind die Stadt Freystadt und die Gemeinde Berngau. 
 
(2) Der räumliche Wirkungskreis des Zweckverbandes erstreckt sich auf das Gebiet der Stadt 

Freystadt mit den Orten Aßlschwang, Rohr, Richthof, Sondersfeld, Frettenshofen, Kitten-
hausen, Thundorf, Kiesenhof, Friedlmühle, Freystadt-Fohlenhof, Sulzkirchen, Oberndorf, 
Ohausen und Rabenhof und auf das Gebiet der Gemeinde Berngau mit den Orten 
Röckersbühl, Mittelricht, Wolfsricht, Neuricht und Dippenricht (Art. 20 Abs. 1 Nr. 2 
KommZG).  

 
(3) Weitere Verbandsmitglieder können aufgenommen werden. 

 
 

§ 3 
Aufgaben, Gemeinnützigkeit, anzuwendende Rechtsvorschriften 

 
(1) Der Zweckverband errichtet, betreibt und unterhält eine Wasserversorgungsanlage für die 

Stadt Freystadt mit den Orten Aßlschwang, Rohr, Richthof, Sondersfeld, Frettenshofen, 
Kittenhausen, Thundorf, Kiesenhof, Friedlmühle, Freystadt-Fohlenhof, Sulzkirchen, 
Oberndorf, Ohausen und Rabenhof und für die Gemeinde Berngau mit den Orten 
Röckersbühl, Mittelricht, Wolfsricht, Neuricht und Dippenricht. 
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(2) Das Unternehmen ist gemeinnützig im Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung vom 
24.12.1953 (BGBl. I S. 1592). 

 
(3) Auf den Zweckverband finden die für Gemeinden geltenden Vorschriften entsprechend 

Anwendung, soweit nicht das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit oder diese 
Satzung etwas anderes vorschreiben (Art. 27 Abs. 1 Satz 1 KommZG). 

 
 

§ 4 
Aufsicht 

 
(1) Der Zweckverband steht als Körperschaft des öffentlichen Rechts unter der staatlichen 

Aufsicht des Landratsamtes Neumarkt i.d.OPf. (Art. 56, 57 Abs. 1 Nr. 1 KommZG). 
 
(2) Der aufsichtlichen Genehmigung bedürfen: 
 

1. die Änderung der Verbandsaufgabe (Art. 46 Abs. 3 Satz 1 KommZG), 
 
2. der Beitritt, der Austritt, der Ausschluß und die außerordentliche Kündigung von 

Verbandsmitgliedern (Art. 46 Abs. 3 Satz 1 KommZG), 
 
3. der Erlaß, die Änderung und die Aufhebung von Satzungen, soweit sie für 

Gemeinden genehmigungspflichtig sind (Art. 27 Abs. 1 Satz 1 KommZG), 
 
4. die Auflösung des Zweckverbandes (Art. 48 Abs. 2 Satz 1 KommZG), 
 
5. alle sonstigen Maßnahmen, die für Gemeinden genehmigungspflichtig sind (Art. 27 

Abs. 1 Satz 1 KommZG). 
 
 

§ 5 
Pflichten der Verbandsmitglieder 

 
(1) Die Verbandsmitglieder sichern und überwachen in ihrem Gebiet die Versorgungsanlagen 

des Zweckverbandes nach dessen Richtlinien. 
 
(2) Die Verbandsmitglieder tragen die vollen Investitionskosten für die Feuerschutzanlagen 

und halten diese Anlagen auf ihre Kosten gebrauchsfähig. 
 

 
§ 6 

Verbandsorgane 
 
Verbandsorgane sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende (Art. 30 Satz 1 
KommZG). 
 
 

§ 7 
Rechtsstellung der Verbandsräte 

 
(1) Die Verbandsräte sind ehrenamtlich tätig (Art. 31 Abs. 1 Satz 1 KommZG). 
 
(2) Verbandsräte, die kraft ihres Amtes der Verbandsversammlung angehören, haben 

gegenüber dem Zweckverband Anspruch auf Auslagenersatz (Art. 31 Abs. 1 Satz 2 
KommZG). 
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(3) Für Verbandsräte, die nicht kraft ihres Amtes der Verbandsversammlung angehören, 
gelten die Bestimmung der Gemeindeordnung über die Entschädigung ehrenamtlich 
tätiger Gemeindebürger entsprechend (Art. 31 Abs. 1 Satz 3 KommZG). Die Höhe der 
Entschädigung setzt die Verbandsversammlung durch Beschluß fest (Art. 31 Abs. 1 Satz 4 
KommZG). 

 
(4) Die Amtszeit der Verbandsräte dauert sechs Jahre; sind Verbandsräte Inhaber 

kommunaler Wahlämter oder Mitglieder der Vertretungskörperschaften der 
Verbandsmitglieder, so endet ihr Amt als Verbandsrat mit dem Ende ihrer kommunalen 
Amts- oder Wahlzeit (Art. 32 Abs. 4 Satz 1 KommZG). 

 
(5) Scheiden bestellte Verbandsräte vorzeitig aus ihrem kommunalen Wahlamt oder der 

Vertretungskörperschaft ihres Verbandsmitglieds aus, so hat das Verbandsmitglied die 
Bestellung zu widerrufen (Art. 32 Abs. 4 Satz 2 KommZG). 

 
(6) In den Fällen des Abs. 4 und des Abs. 5 üben die Verbandsräte ihr Amt bis zum 

Amtsantritt der neuen Verbandsräte aus (Art. 32 Abs. 4 Satz 3 KommZG). 
 
(7) Für jeden Verbandsrat wird ein Stellvertreter bestellt, der ihn im Falle seiner 

Verhinderung vertritt (Art. 32 Abs. 3 Satz 1 KommZG). Stellvertreter der ersten 
Bürgermeister ist deren Stellvertreter gemäß Art. 39 Abs. 1 der Gemeindeordnung (Art. 
32 Abs. 3 Satz 1, 2. Halbsatz KommZG). Verbandsräte können nicht untereinander die 
Stellvertretung ausüben (Art. 32 Abs. 3 Satz 3 KommZG). 

 
(8) Die Verbandsräte sind zu gewissenhafter Amtserfüllung und zur Amtsverschwiegenheit 

nach Maßgabe des Art. 20 der Gemeindeordnung verpflichtet. 
 
 
 
II. Verbandsorgane 
 
 

§ 8 
Zusammensetzung der Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung besteht aus dem Verbandsvorsitzenden und den übrigen Ver-

bandsräten (Art. 32 Abs. 1 Satz 1 KommZG). 
 
(2) Jedes Verbandsmitglied kann soviele Verbandsräte in die Verbandsversammlung 

entsenden, als ihm Stimmen in der Verbandsversammlung (§ 9) zustehen (Art. 32 Abs. 1 
Satz 2 KommZG). 

 
(3) Die Verbandsmitglieder werden durch ihre ersten Bürgermeister (Art. 32 Abs. 2 Satz 1 

KommZG) und die von den Gemeinderäten bestellten Verbandsräte (Art. 32 Abs. 2 Satz 3 
KommZG) in der Verbandsversammlung vertreten. Mit Zustimmung des 1. 
Bürgermeisters und seines Stellvertreters kann an deren Stelle auch eine andere Person als 
Verbandsrat bestell werden (Art. 32 Abs. 2 Satz 2 KommZG). 

 
(4) An der Sitzung der Verbandsversammlung können beratend teilnehmen: 
 

1. die Vertreter der Aufsichtsbehörde (Art. 33 Abs. 3 KommZG) und des Bayer. 
Landesamtes für Wasserversorgung und Gewässerschutz, 

 
2. der Kassenverwalter, 
 
3. der Wasserwart. 
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§ 9 
Stimmenzahl der Verbandsmitglieder 

 
(1) Die Stimmenzahl der Verbandsmitglieder bestimmt sich nach der Anzahl ihrer 

Wasseranteile. Jedes Verbandsmitglied hat mindestens eine Stimme. 
 
(2) Je 9.000 Wasseranteile ergeben eine Stimme. Ein Rest von mehr als der Hälfte der für 

eine Stimme benötigten Wasseranteile ergibt eine weitere Stimme. 
 
(3) Die Wasseranteile bestimmen sich nach der verbrauchten Wassermenge. Für jeden 

Kubikmeter Wasser wird ein Wasseranteil angesetzt. 
 
(4) Maßgeblich für die Berechnung der Wasseranteile ist der Jahreswasserverbrauch, der sich 

aufgrund der Wassergebührenabrechnung des dem Berechnungsjahr vorangehenden 
Jahres ergibt.  

 
(5) Jedes Verbandsmitglied entsendet soviele Verbandsräte in die Verbandsversammlung, als 

ihm nach Abs. 1 bis 4 Stimmen zustehen. Jeder anwesende Verbandsrat hat in der 
Verbandsversammlung nur eine Stimme (Art. 32 Abs. 1 Satz 3, 1.Halbsatz KommZG). § 
7 Abs. 7 Satz 3 bleibt unberührt. 

 
 

§ 10 
Einberufung der Verbandsversammlung 

 
(1) Zu den Sitzungen der Verbandsversammlung wird durch den Verbandsvorsitzenden 

schriftlich einberufen (Art. 33 Abs. 1 Satz 1 KommZG). 
 
(2) Die Ladung muß Tagungsort und –zeit und die Beratungsgegenstände angeben und den 

Verbandsräten mindestens eine Woche vor der Sitzung zugehen (Art. 33 Abs. 1 Satz 2 
KommZG). In dringenden Fällen kann der Verbandsvorsitzende die Ladungsfrist bis auf 
24 Stunden abkürzen (Art. 33 Abs. 1 Satz 3 KommZG). 

 
(3) Die Verbandsversammlung muß jährlich zu mindestens einer Sitzung einberufen werden 

(Art. 33 Abs. 2 Satz 1 KommZG). Weitere Sitzungen müssen anberaumt werden, wenn es 
ein Drittel der Stimmen der Verbandsmitglieder oder die Aufsichtsbehörde oder das 
Bayer. Landesamt für Wasserversorgung und Gewässerschutz unter Angabe der 
Beratungsgegenstände beantragt (Art. 33 Abs. 2 Satz 2 und 40 Abs. 2 KommZG). 

 
(4) Die Aufsichtsbehörde und das Bayer. Landesamt für Wasserversorgung und 

Gewässerschutz sind unter Beachtung des Abs. 2 von der Sitzung zu unterrichten. 
 
 

§ 11 
Beratung, Beschlußfassung 

 
(1) Die Verbandsversammlung beschließt in Sitzungen (Art. 27 Abs. 1 Satz 1 KommZG 

i.V.m. Art. 47 Abs. 1 der Gemeindeordnung). 
 
(2) Der Verbandsvorsitzende bereitet die Sitzungen der Verbandsversammlung vor und leitet 

sie (Art. 37 Abs. 1 Satz 2 KommZG). 
 
(3) Die Verbandsversammlung ist beschlußfähig, wenn sämtliche Verbandsräte 

ordnungsgemäß geladen sind und die Mehrheit der Stimmen der Verbandsmitglieder 
anwesend und stimmberechtigt ist (Art. 34 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 KommZG). 
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(4) Wird die Verbandsversammlung wegen Beschlußunfähigkeit, die nicht auf persönlicher 
Beteiligung der Verbandsräte beruht, innerhalb von vier Wochen zum zweiten Mal zur 
Verhandlung über denselben Gegenstand einberufen, so ist sie ohne Rücksicht auf die 
Zahl der Erschienen beschlußfähig; auf diese Folge ist in der zweiten Ladung 
ausdrücklich hinzuweisen (Art. 34 Abs. 1 Satz 3 KommZG). 

 
(5) Die Verbandsversammlung beschließt in offener Abstimmung mit einfacher 

Stimmenmehrheit, soweit das Gesetz oder die Verbandssatzung nicht etwas anderes 
vorschreiben. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt (Art. 34 Abs. 3 KommZG). 

 
(6) Einer Zweidrittelmehrheit bedürfen Beschlüsse über: 

 
1. die Änderung der Verbandssatzung (Art. 46 Abs. 1 Satz 1 KommZG), 
 
2. die Auflösung des Zweckverbandes (Art. 48 Abs. 1 Satz 1 KommZG), 
 
3. die Amtsenthebung des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter. 

 
(7) Über einen in der Ladung nicht angegebenen Beratungsgegenstand kann nur beschlossen 

werden, wenn alle Stimmen der Verbandsmitglieder vertreten sind und der Behandlung 
des Gegenstandes zustimmen. 

 
(8) Von der Beratung und Abstimmung ist ausgeschlossen, wer davon selbst oder wessen 

Ehegatte oder wessen Verwandte oder Verschwägerte bis zum dritten Grade oder wessen 
von ihm kraft Gesetzes oder Vertrages vertretene natürliche oder juristische Person des 
Privatrechts eine unmittelbaren Vorteil oder Nachteil erwarten kann. 

 
(9) Die Verhandlungen der Verbandsversammlung sind niederzuschreiben. Für die 

Niederschrift gilt Art. 54 der Gemeindeordnung entsprechend mit der Maßgabe, daß den 
Verbandsmitgliedern, und der Aufsichtsbehörde unverzüglich Abschriften aller 
Beschlüsse zu erteilen sind. Der Verbandsvorsitzende kann zum Schriftführer in den 
Sitzungen der Verbandsversammlung auch eine Dienstkraft des Zweckverbands oder 
eines Verbandsmitgliedes, soweit diese zustimmt, bestimmen. 

 
 

§ 12 
Wahlen 

 
(1) Wahlen werden geheim abgehalten (Art. 34 Abs. 4 Satz 2 KommZG). § 11 Abs. 2 gilt ent-

sprechend (Art. 34 Abs. 4 Satz 1 KommZG). 
 
(2) Gewählt ist, wird die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhält (Art. 34 Abs. 4 

Satz 3 KommZG). Wird die Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet unter 
den beiden Bewerbern mit der höchsten Stimmenzahlen eine Stichwahl statt (Art. 34 Abs. 
4 Satz 4 KommZG). Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet das Los (Art. 34 
Abs. 4 Satz 5 KommZG). 

 
(3) Haben im ersten Wahlgang drei oder mehr Bewerber die gleiche Anzahl von Stimmen 

erhalten, so entscheidet das Los, welcher Bewerber in die Stichwahl kommen (Art. 34 
Abs. 4 Satz 6 KommZG). Hat ein Bewerber die höchste und haben zwei Bewerber oder 
mehr die nächsthöhere Stimmenzahl erhalten, so entscheidet das Los, wer von diesen in 
die Stichwahl mit dem Bewerber mit der nächsthöheren Stimmenzahl kommt (Art. 34 
Abs. 4 Satz 7 KommZG). 
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§ 13 
Zuständigkeit der Verbandsversammlung 

 
(1) Die Aufgaben des Zweckverbandes werden von der Verbandsversammlung 

wahrgenommen, sofern nicht der Verbandsvorsitzende, beschließende Ausschüsse oder 
der Geschäftsleiter zuständig sind (Art. 35 Abs. 1 KommZG). 

 
(2) Die Verbandsversammlung entscheidet ausschließlich über 

 
1. die Errichtung und wesentliche Veränderung der den Verbandsaufgaben dienenden 

Einrichtungen (Art. 35 Abs. 2 Nr. 1 KommZG), 
 
2. den Erlaß, die Änderung oder die Aufhebung von Satzungen und Verordnungen (Art. 

35 Abs. 2 Nr. 2 KommZG), 
 
3. die jährliche Haushaltssatzung (Art. 35 Abs. 2 Nr. 3 KommZG), 
 
4. den Stellenplan für die Dienstkräfte (Art. 35 Abs. 2 Nr. 4 KommZG), 
 
5. die Feststellung der Rechnung (Art. 35 Abs. 2 Nr. 5 KommZG), 
 
6. die Wahl des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter (Art. 35 Abs. 2 Nr. 6 

KommZG), 
 
7. die Bildung, die Besetzung und die Auflösung von Ausschüssen (Art. 35 Abs. 2 Nr. 

6 und 7 KommZG), 
 
8. den Erlaß, die Änderung oder die Aufhebung einer Geschäftsordnung für die 

Verbandsversammlung (Art. 35 Abs. 2 Nr. 8 KommZG), 
 
9. die Änderung der Verbandssatzung, die Auflösung des Zweckverbandes und die 

Bestellung von Abwicklern (Art. 35 Abs. 2 Nr. 10 KommZG), 
 
10. die Festsetzung von Entschädigungen (Art. 35 Abs. 2 Nr. 6 KommZG), 
 
11. Kreditgeschäfte mit einem Gegenstandswert von über 500,-- DM, 
 
12. Grundstücksgeschäfte mit einem Gegenstandswert von über 500,-- DM. 
 
 

§ 14 
Wahl des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter 

 
(1) Der Verbandsvorsitzende und seine Stellvertreter werden von der Verbandsversammlung 

gewählt (Art. 36 Abs. 1 Satz 1 KommZG). 
 
(2) Zum Verbandsvorsitzenden oder zu dessen Stellvertretern kann auch gewählt werden, wer 

nicht Vertreter eines Verbandsmitgliedes ist oder wer nicht im Verbandsgebiet seinen 
Wohnsitz hat (Art. 40 Abs. 1 KommZG). 

 
 

§ 15 
Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden 

 
(1) Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband nach außen (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 

KommZG). Er vollzieht die Beschlüsse der Verbandsversammlung und der Ausschüsse 
und erledigt in eigener Zuständigkeit alle Angelegenheiten, die nach der 
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Gemeindeordnung kraft Gesetzes dem ersten Bürgermeister zukommen (Art. 37 Abs. 2 
KommZG). 

 
(2) Dem Verbandsvorsitzenden können von der Verbandsversammlung durch besonderen Be-

schluß weiter Gegenstände zur selbständigen Erledigung übertragen werden, soweit nicht 
die Verbandsversammlung ausschließlich zuständig ist (Art. 37 Abs. 3 KommZG). 

 
(3) Der Verbandsvorsitzende kann einzelne seiner Befugnisse unbeschadet seiner 

Verantwortung seinen Stellvertretern und laufenden Verwaltungsangelegenheiten den 
Dienstkräften des Zweckverbandes oder eines Verbandsmitglieds, soweit dieses zustimmt, 
übertragen (Art. 37 Abs. 4 KommZG). 

 
(4) Der Verbandsvorsitzende führt die Dienstaufsicht über die Dienstkräfte des 

Zweckverbands (Art. 38 Abs. 4 Satz 1 KommZG). Die Arbeiter des Verbands werden 
durch ihn eingestellt und entlassen (Art. 38 Abs. 3 Satz 1 KommZG). 

 
(5) Der Verbandsvorsitzende wird im Falle seiner Verhinderung durch seinen ersten 

Stellvertreter vertreten. Ist der erste Stellvertreter verhindert, so wird er durch den zweiten 
Stellvertreter vertreten, soweit ein solcher gewählt ist. 

 
 
III. Hoheitsbefugnisse 
 
 

§ 16 
Satzungs- und Verordnungsrecht 

 
Der Zweckverband ist befugt, im Rahmen der ihm übertragenen Aufgaben Satzungen und 
Verordnungen zu erlassen und zu bewehren (Art. 23 Abs. 1 und 2 KommZG). 

 
 

§ 17 
Amtliche Bekanntmachung und Inkrafttreten von Satzungen und Verordnungen 

 
(1) Satzungen und Verordnungen werden im Amtsblatt der Aufsichtsbehörde des Zweckver-

bandes amtlich bekanntgemacht (Art. 25 Abs. 1 KommZG). Verbandsmitglieder weisen in 
der für die Bekanntmachung ihrer Satzungen vorgesehen Form auf die Veröffentlichung 
nach Satz 1 hin (Art. 25 Abs. 2 KommZG). 

 
(2) Die Satzungen und Verordnungen treten, sofern in ihnen nichts abweichendes bestimmt 

ist, eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
(3) Nicht genehmigungspflichtige Satzungen sind spätestens vier Wochen vor ihrem 

Inkrafttreten der Aufsichtsbehörde vorzulegen (Art. 27 Abs. 1 Satz 1 KommZG i.V.m. 
Art. 25 Abs. 2 der Gemeindeordnung). 

 
 

§ 18 
Verwaltungsverfügung, Zwangsmittel 

 
Der Zweckverband kann die zur Durchführung des Gesetzes über die kommunale Zusammen-
arbeit und seiner Satzungen und Verordnungen notwendigen Verfügungen an bestimmte 
Personen erlassen und unter Anwendung der gesetzlichen Zwangsmittel vollziehen (Art. 23 
Abs. 1 KommZG i.V. mit Art. 27 der Gemeindeordnung). 
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IV. Wirtschafts- und Haushaltsführung 
 

 
§ 19 

Anzuwendende Vorschriften 
 
Für die Wirtschafts- und Haushaltsführung des Zweckverbands gelten die Vorschriften über 
die Wirtschafts- und Haushaltsführung der Gemeinden entsprechend, soweit nicht das Gesetz 
über die kommunale Zusammenarbeit etwas anderes vorschreibt (Art. 41 Abs. 1 KommZG). 

 
 

§ 20 
Deckung des Finanzbedarfs 

 
(1) Der durch die Errichtung, Erweiterung, Erneuerung und den Betrieb der 

Wasserversorgungsanlage entstehende und durch sonstige Einnahmen (z.B. Beiträge oder 
Gebühren der Wasserabnehmer, Zuschüsse, Darlehen usw.) nicht gedeckte Finanzbedarf 
wird auf die Verbandsmitglieder umgelegt (Art. 43 Abs. 1 Satz 1 KommZG). 

 
(2) Die Umlage ist von den Verbandsmitgliedern im Verhältnis der auf sie entfallenden Was-

seranteile aufzubringen (Art. 43 Abs. 2 mit Art. 20 Abs. 1 Nr. 5 KommZG). Maßgeblich 
für die Berechnung der Wasseranteile ist § 9 Abs. 4. 

 
(3) Die Höhe der Umlage ist in der Haushaltssatzung für jedes Rechnungsjahr festzusetzen 

(Art. 43 Abs. 3 KommZG). 
 
(4) Sach- und Dienstleistungen der Verbandsmitglieder werden zu den ortsüblichen Preisen 

und Tarifen nach entsprechender Veranschlagung im Haushaltsplan auf die Umlage 
angerechnet. 

 
(5) Der Zweckverband erhebt Gebühren und Beiträge nach den Vorschriften des 

Kommunalabgabenrechts (Art. 43 Abs. 4 KommZG). 
 
(6) Zu dem Finanzbedarf nach Abs. 1 gehören auch angemessene Rücklagen, insbesondere 

Erneuerungsrücklagen nach § 6 RücklV. 
 
 

§ 21 
Haushaltssatzung 

 
(1) Vor Beginn eines jeden Rechnungsjahres ist eine Haushaltssatzung aufzustellen. Der Ver-

bandsvorsitzende hat den Entwurf der Haushaltssatzung rechtzeitig, mindestens jedoch 
vier Wochen vor Beschlußfassung der Verbandsversammlung über die Haushaltssatzung 
den Verbandsmitgliedern bekanntzumachen (Art. 42 Abs. 1 Satz 2 KommZG). 

 
(2) Die Haushaltssatzung ist spätestens einen Monat vor Beginn des Rechnungsjahres mit 

ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde vorzulegen (Art. 27 Abs. 1 KommZG i.V.m. Art. 90 
der Gemeindeordnung). 

 
(3) Die Haushaltssatzung und ihre Anlagen werden nicht öffentlich aufgelegt (Art. 42 Abs. 2 

KommZG). Die genehmigte Haushaltssatzung ist öffentlich bekanntzumachen (Art. 27 
Abs. 1 Satz 1 KommZG i.V.m. Art. 93 Abs. 2 der Gemeindeordnung). 
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§ 22 
Rechnungsjahr, Jahresrechnung, Rechnungsprüfung 

 
(1) Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
(2) Nach Abschluß eines jeden Kalenderjahres legt der Verbandsvorsitzende die Rechnung 

der Verbandsversammlung zur Prüfung und Feststellung vor (Art. 45 Abs. 1 Satz 1 
KommZG). 

 
(3) Überörtliches Prüfungsorgan ist die Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamtes 

Neumarkt i.d.OPf. (Art. 45 Abs. 3 Satz 1 KommZG). 
 
(4) Der Verbandsvorsitzende verständigt die überörtliche Prüfungseinrichtung (Abs. 3), 

sobald die Rechnung nach Abs. 2 festgestellt ist; er hat darauf bedacht zu sein, daß die 
überörtliche Rechnungsprüfung möglichst zeitnah erfolgt. Auf Grund des Ergebnisses der 
überörtlichen Prüfung beschließt die Verbandsversammlung endgültig über die 
Anerkennung der Rechnung (Art. 45 Abs. 3 KommZG). 

 
(5) Für die Wirtschafts- und Haushaltsführung des Zweckverbandes gelten die für die 

Gemeinden mit 3.000 und weniger Einwohnern bestehenden Vorschriften (Art. 27 Abs. 1 
Satz 1 KommZG). 

 
§ 23 

Kassenverwaltung 
 
Die Kassengeschäfte werden von der Stadt Freystadt geführt. 
 
 
 
V. Ausscheiden von Verbandsmitgliedern, Auflösung 

 
 

§ 24 
Ausscheiden von Verbandsmitgliedern 

 
Mit ausscheidenden Verbandsmitgliedern findet eine Auseinandersetzung statt (Art. 49 Abs. 6 
KommZG). 
 
 

§ 25 
Abwicklung 

 
(1) Findet bei Auflösung des Zweckverbands eine Abwicklung statt (Art. 49 Abs. 1 Satz 1 

KommZG), so haben die Verbandsmitglieder das Recht, die auf ihrem Gebiet belegenen 
Gegenstände des Anlagevermögens des Zweckverbands zum geschätzten Zeitwert zu 
übernehmen. 

 
(2) Sofern die Verbandsmitglieder von diesem Recht keine Gebrauch machen, ist das 

Anlagevermögen zu veräußern und der Erlös nach Befriedigung der Gläubiger 
entsprechend dem Umlegungsschlüssel (§ 20 Abs. 2) auf die Verbandsmitglieder zu 
verteilen. 
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VI. Schlußbestimmungen 
 

 
§ 26 

Inkrafttreten 
 
(1) Diese Satzung tritt mit dem Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des 

Landkreises Neumarkt i.d.OPf. in Kraft. 
 
(2) Zugleich tritt die Satzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Sondersfelder 

Gruppe in Sondersfeld – Landkreis Neumarkt i.d.OPf. – vom 23.3.1964 außer Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechtsstand der Satzung 
 
 

Satzung 
geänderte 

Bestimmung 
Ausfertigungs- 

datum 
Inkrafttreten 

Bekanntmachung im Amtsblatt 
des Landkreises Neumarkt 
Nr. vom 

Stammsatzung  07.06.1967 14.07.1967 29 13.07.1967 

1. Änderungssatzung 
§ 1, § 2, 

§ 3 Abs. 1 
11.11.1974 27.09.1975 38 26.09.1975 

2. Änderungssatzung § 2, § 3 Abs. 1 20.03.1980 13.05.1976 12 28.03.1980 

3. Änderungssatzung § 9 18.04.1984 04.08.1984 32 03.08.1984 

4. Änderungssatzung § 5 Abs. 2 07.09.1987 26.09.1987 38 25.09.1987 

5. Änderungssatzung 
§ 5 Abs. 3 u. 4 

§ 23 
27.07.2000 24.08.2000 18 17.08.2000 

 

 
 


